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Seite 47, Erwägungsgrund 70: 

Anstatt: 

"(70) In einem Mitgliedstaat vollstreckbare öffentliche Urkunden und Vereinbarungen zwischen 

den Parteien über die Trennung ohne Auflösung des Ehebandes und Ehescheidung, die in einem 

Mitgliedstaat rechtsverbindliche Wirkung haben, sollten für die Zwecke der Anwendung der 

Vorschriften über die Anerkennung "Entscheidungen" gleichgestellt werden. In einem Mitgliedstaat 

vollstreckbare öffentliche Urkunden und Vereinbarungen zwischen den Parteien in Verfahren 

betreffend die elterliche Verantwortung sollten für die Zwecke der Anwendung der Vorschriften 

über die Anerkennung und Vollstreckung "Entscheidungen" gleichgestellt werden." 

muss es heißen: 

"(70) In einem Mitgliedstaat vollstreckbare öffentliche Urkunden und Vereinbarungen zwischen 

den Parteien über die Trennung ohne Auflösung des Ehebandes und Ehescheidung, die in einem 

Mitgliedstaat rechtsverbindliche Wirkung haben, sollten für die Zwecke der Anwendung der 

Vorschriften über die Anerkennung "Entscheidungen" gleichgestellt werden. In einem Mitgliedstaat 

vollstreckbare öffentliche Urkunden und Vereinbarungen zwischen den Parteien in Sachen der 

elterlichen Verantwortung sollten für die Zwecke der Anwendung der Vorschriften über die 

Anerkennung und Vollstreckung "Entscheidungen" gleichgestellt werden." 
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Seite 115, Artikel 54 Absatz 1: 

Anstatt: 

"(1) Die für die Vollstreckung zuständigen Behörden oder die Gerichte des Vollstreckungs-

mitgliedstaats können die Modalitäten der Ausübung des Umgangsrechts regeln, wenn die 

notwendigen Vorkehrungen überhaupt nicht oder nicht in ausreichendem Maße in der Entscheidung 

der für die Entscheidung in der Hauptsache zuständigen Gerichte des Mitgliedstaats getroffen 

wurden und sofern der Wesensgehalt der Entscheidung unberührt bleibt." 

muss es heißen: 

"(1) Die für die Vollstreckung zuständigen Behörden oder die Gerichte des Vollstreckungs-

mitgliedstaats können die Modalitäten der Ausübung des Umgangsrechts regeln, wenn die 

notwendigen Vorkehrungen überhaupt nicht oder nicht in ausreichendem Maße in der Entscheidung 

der Gerichte des für die Entscheidung in der Hauptsache zuständigen Mitgliedstaats getroffen 

wurden und sofern der Wesensgehalt der Entscheidung unberührt bleibt." 
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